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(1) Die vom Hersteller, Einführer oder erneutem Inverkehrbringer hinsichtlich des 
Sicherheitsdatenblatts beim Inverkehrbringen von Stoffen oder Zubereitungen zu 
beachtenden Anforderungen ergeben sich aus Artikel 31 in Verbindung mit Anhang 
II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates 
(REACH) vom 18. Dezember 2006 (ABl. EU Nr. L 396 S. 1). Falls die Übermittlung 
eines Sicherheitsdatenblatts nicht erforderlich ist, ergeben sich die Informations-
pflichten aus Artikel 32 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

(2) Zu den gemäß der Nummern 15 und 16 des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 
1907/ 2006 zu machenden Angaben gehören insbesondere solche zu Stoffen oder 
Tätigkeiten, die in einer Bekanntmachung des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales nach § 21 Abs. 4 als krebserzeugend, erbgutverändernd oder fortpflan-
zungsgefährdend bezeichnet werden.

(3) Auf der Verpackung solcher Zubereitungen, die im Einzelhandel angeboten oder 
für jedermann erhältlich sind und die als sehr giftig (T+), giftig (T) oder ätzend (C) 
eingestuft sind, muss nach Maßgabe der Richtlinie 1999/45/EG eine genaue und 
allgemein verständliche Gebrauchsanweisung angebracht sein. Falls dies technisch 
nicht möglich ist, muss die Gebrauchsanweisung der Verpackung beigefügt werden.
nötig ist, oder um eine Dienstleistung auszuführen, die Sie gewünscht oder zu der 
Sie Ihre Einwilligung erteilt haben, sofern keine anders lautenden gesetzlichen Ver-
pflichtungen bestehen.

§ 7 Informationsermittlung und Gefähr-
dungsbeurteilung GefStoffV

(1) Bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 des Arbeitsschutzgeset-
zes vom 7. August 1996 (BGBl. I S. 1246), zuletzt geändert durch Artikel 11 Nr. 20 
des Gesetzes vom 30. Juli 2004 (BGBl. I S. 1950), hat der Arbeitgeber zunächst 
festzustellen, ob die Beschäftigten Tätigkeiten mit Gefahrstoffen durchführen oder 
ob Gefahrstoffe bei diesen Tätigkeiten entstehen oder freigesetzt werden. Ist dies 
der Fall, so hat er alle hiervon ausgehenden Gefährdungen für die Gesundheit und 
Sicherheit der Beschäftigten unter folgenden Gesichtspunkten zu beurteilen:

1. gefährliche Eigenschaften der Stoffe oder Zubereitungen,

2. Informationen des Herstellers oder Inverkehrbringers zum Gesundheitsschutz 
und zur Sicherheit insbesondere im Sicherheitsdatenblatt nach § 6,

3. Ausmaß, Art und Dauer der Exposition unter Berücksichtigung aller Expositions-
wege; dabei sind die Ergebnisse nach § 9 Abs. 4 und § 10 Abs. 2 zu berücksichtigen,

4. physikalisch-chemische Wirkungen,

5. Möglichkeiten einer Substitution,
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6. Arbeitsbedingungen und Verfahren, einschließlich der Arbeitsmittel und der 
Gefahrstoffmenge,

7. Arbeitsplatzgrenzwerte und biologische Grenzwerte,

8. Wirksamkeit der getroffenen oder zu treffenden Schutzmaßnahmen,

9. Schlussfolgerungen aus durchgeführten arbeitsmedizinischen Vorsorgeun-
tersuchungen.

Der Arbeitgeber darf eine Tätigkeit mit Gefahrstoffen erst aufnehmen lassen, nach-
dem eine Gefährdungsbeurteilung vorgenommen wurde und die erforderlichen 
Schutzmaßnahmen getroffen wurden.

(2) Der Arbeitgeber hat sich die für die Gefährdungsbeurteilung notwendigen In-
formationen beim Inverkehrbringer oder bei anderen ohne weiteres zugänglichen 
Quellen zu beschaffen. Soweit geeignet, gehört zu diesen Informationen auch die 
besondere Beurteilung hinsichtlich der Gefährdung für die Verwender, die auf der 
Grundlage von EG-Vorschriften für chemische Stoffe erstellt wird. Insbesondere 
hat der Arbeitgeber die ihm gemäß Titel IV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
zur Verfügung gestellten Informationen zu beachten; dazu gehören Sicherheits-
datenblätter und die Informationen zu Stoffen oder Zubereitungen, für die kein 
Sicherheitsdatenblatt zu erstellen ist. Sofern die EG-Vorschriften keine Informa-
tionspflicht (zum Beispiel ein Sicherheitsdatenblatt) vorsehen, hat der Inverkehr-
bringer dem Arbeitgeber auf Anfrage alle Informationen über die Gefahrstoffe zur 
Verfügung zu stellen, die zur Anwendung von Satz 1 und 2 erforderlich sind. Stoffe 
und Zubereitungen, die nicht vom Inverkehrbringer gemäß § 5 Abs. 1 oder 2 ein-
gestuft und gekennzeichnet worden sind, hat der Arbeitgeber gemäß der Richtlinie 
67/548/EWG oder 1999/45/EG selbst einzustufen, zumindest aber die von den 
Stoffen oder Zubereitungen ausgehenden Gefährdungen für die Beschäftigten zu 
ermitteln. Dies gilt auch für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, die nicht gekennzeichnet 
sind oder die keinem Gefährlichkeitsmerkmal nach § 3a des Chemikaliengesetzes 
zugeordnet werden können, die aber aufgrund ihrer physikalischen, chemischen 
oder toxischen Eigenschaften und der Art und Weise, wie sie am Arbeitsplatz ver-
wendet werden oder vorhanden sind, eine Gefährdung für die Gesundheit und die 
Sicherheit der Beschäftigten darstellen können.

(3) Der Arbeitgeber hat festzustellen, ob die verwendeten Stoffe, Zubereitungen oder 
Erzeugnisse bei Tätigkeiten, auch unter Berücksichtigung verwendeter Arbeitsmittel, 
Verfahren und der Arbeitsumgebung sowie ihrer möglichen Wechselwirkungen zu 
Brand- oder Explosionsgefahren führen können. Insbesondere ist zu ermitteln, ob 
die Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse aufgrund ihrer Eigenschaften und der 
Art und Weise, wie sie am Arbeitsplatz verwendet werden oder dort vorhanden sind, 
explosionsfähige Gemische bilden können. Bei nicht atmosphärischen Bedingungen 
sind auch die möglichen Veränderungen der für den Explosionsschutz relevanten 
sicherheitstechnischen Kenngrößen zu ermitteln und zu berücksichtigen.

(4) Bei der Gefährdungsbeurteilung sind auch Tätigkeiten innerhalb des Unterneh-
mens oder Betriebs zu berücksichtigen, bei denen anzunehmen ist, dass auch nach 
Ausschöpfung sämtlicher technischer Maßnahmen die Möglichkeit einer Exposition 
besteht (zum Beispiel Wartungsarbeiten). Darüber hinaus sind auch andere Tätigkeiten 
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wie zum Beispiel Bedien- und Überwachungstätigkeiten zu berücksichtigen, sofern 
diese zu einer Gefährdung von Beschäftigten durch Gefahrstoffe führen können.

(5) Die mit den Tätigkeiten verbundenen inhalativen, dermalen und physikalisch-
chemischen Gefährdungen sind unabhängig voneinander zu beurteilen und in der 
Gefährdungsbeurteilung zusammen zu führen. Treten bei einer Tätigkeit mehrere 
Gefahrstoffe gleichzeitig auf, ist eine mögliche Wechsel- oder Kombinationswirkung 
der Gefahrstoffe mit Einfluss auf die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten 
bei der Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen.

(6) Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbeurteilung unabhängig von der Zahl 
der Beschäftigten nach Maßgabe des Satzes 2 und vor Aufnahme der Tätigkeit 
zu dokumentieren. In der Dokumentation ist anzugeben, welche Gefährdungen am 
Arbeitsplatz auftreten können und welche Maßnahmen gemäß dem Dritten und Vierten 
Abschnitt durchgeführt werden müssen. Im Falle von Tätigkeiten mit geringer Ge-
fährdung nach Absatz 9 ist keine detaillierte Dokumentation erforderlich. In allen 
anderen Fällen ist nachvollziehbar zu begründen, wenn auf eine detaillierte Doku-
mentation verzichtet wird. Die Gefährdungsbeurteilung ist zu aktualisieren, wenn 
maßgebliche Veränderungen dies erforderlich machen oder wenn sich eine Aktuali-
sierung aufgrund der Ergebnisse der arbeitsmedizinischen Vorsorge als notwendig 
erweist.

(7) Die Gefährdungsbeurteilung darf nur von fachkundigen Personen durchgeführt 
werden. Verfügt der Arbeitgeber nicht selbst über die entsprechenden Kenntnisse, 
so hat er sich fachkundig beraten zu lassen. Fachkundige Personen sind insbeson-
dere der Betriebsarzt und die Fachkraft für Arbeitssicherheit. Der Arbeitgeber kann 
bei der Festlegung der Maßnahmen eine Gefährdungsbeurteilung übernehmen, die 
ihm der Hersteller oder Inverkehrbringer mitgeliefert hat, sofern er seine Tätigkeit 
entsprechend den dort gemachten Angaben und Festlegungen durchführt.

(8) Der Arbeitgeber hat ein Verzeichnis der im Betrieb verwendeten Gefahrstoffe zu 
führen, in dem auf die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter verwiesen wird. Dies 
gilt nicht für Gefahrstoffe, die bei Tätigkeiten nach Absatz 9 nur zu einer geringen 
Gefährdung der Beschäftigten führen. Das Verzeichnis muss allen betroffenen 
Beschäftigten und ihren Vertretern zugänglich sein.

(9) Ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung für bestimmte Tätigkeiten aufgrund

1. der Arbeitsbedingungen,

2. einer nur geringen verwendeten Stoffmenge und

3. einer nach Höhe und Dauer niedrigen Exposition

insgesamt eine nur geringe Gefährdung der Beschäftigten und reichen die nach § 8 
Abs. 1 bis 8 ergriffenen Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten aus, so müssen 
keine weiteren Maßnahmen nach den §§ 9 bis 17 getroffen werden (Schutzstufe 1). 
Satz 1 gilt nicht für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, die

1. als giftig, sehr giftig oder krebserzeugend, erbgutverändernd oder fruchtbarkeits-
gefährdend Kategorie 1 oder 2 eingestuft oder gekennzeichnet sind oder
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2. in einer Bekanntmachung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales nach 
§ 21 Abs. 4 als krebserzeugend, erbgutverändernd oder fruchtbarkeitsgefährdend 
Kategorie 1 oder 2 bezeichnet werden.

(10) Werden keine Tätigkeiten mit Gefahrstoffen durchgeführt, die

1. als giftig, sehr giftig, oder krebserzeugend, erbgutverändernd oder fruchtbarkeits-
gefährdend Kategorie 1 oder 2 eingestuft oder gekennzeichnet sind oder

2. in einer Bekanntmachung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales nach 
§ 21 Abs. 4 als krebserzeugend, erbgutverändernd oder fruchtbarkeitsgefährdend 
Kategorie 1 oder 2 bezeichnet werden,

und reichen die aufgrund der Gefährdungsbeurteilung getroffenen Schutzmaßnah-
men nach den §§ 8 und 9 aus, um die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten 
zu gewährleisten, müssen die Maßnahmen nach den §§ 10 und 11 nicht getroffen 
werden (Schutzstufe 2).


